
                                    Sportfischer – Club  Rheinhausen e. V. 

                                               Vereinsgewässer: Schleiensee 
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme in den Verein SFC Rheinhausen e. V. als 

 
         Aktives Mitglied             Passives Mitglied  
                                                 
Name:____________________    Vorname:__________________________________ 
 
Straße:________________________________________________________________ 
 
Wohnort:_______________________________________________________________ 
 
Geboren am:_________________  in:________________________________________ 
 
Beruf:_______________________  Telefon:____________       Handy:________________ 
 
Die Sportfischerprüfung habe ich am:___________in  _________________abgelegt.(1+2) 
 
E-Mail-Adresse:____________________________ 
 
 
Rentner: ja/nein                                Körperbehindert: ja/nein 
 
(1)  Angabe nur als aktives Mitglied erforderlich. 
(2)  Kopie des Prüfungszeugnisses mitbringen. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jahresbeiträge: 
 
Staffelung:   Jahresbeitrag:             Aufnahmegebühr: 
 
 
0-6 Jahre    frei    frei 
7-11 Jahre     EUR       8,-   EUR    
12-15 Jahre     EUR   45,-   EUR    
16-17 Jahre     EUR   90,-   EUR    
ab 18 Jahre     EUR 180,-   EUR 20,- 
Lehre/ Ausbildung    EUR   90,-   EUR 20,- ab 18 Jahre 
Passive Mitglieder    EUR   90,-   EUR ------ 
Ehepartner     EUR   90,-   EUR ------ 
 
Futterbegrenzung:  1 Liter Nassfutter,  Mais nur gequollen. 
 
Fangbegrenzung     Schonzeiten:   Schonmaße: 
Pro Woche:   Karpfen             1               wird nach Witterungserh. Festgelegt       40 cm 
    Schleie                           3               01.06. - 15.07.          30 cm 
    Hecht                           1               15.02. - 30.04.        60 cm 
    Zander                   1                           01.04. - 31.05.         40 cm 
    Aal           60 cm 
    Rotauge/Rotfeder                           25 cm 
    Stör     ganzjährig geschützt 
    Forelle              2 pro Tag 

Boote dürfen nur zum Anfahren eines Steges benutzt werden. Auf andere Angler ist Rücksicht zu nehmen. 
                                                      Es darf nur bis zur Seemitte geangelt werden. 



 
1. Die Vereinspapiere werden erst ausgehändigt, wenn die Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag 

gezahlt wurden. 
 
2. Das Angeln ohne Vereinspapiere ist nicht erlaubt. 
 
3. Es darf nur mit zwei Handangeln mit je einem Haken geangelt werden. Ausnahme: System mit 

Köderfisch. 
 
4. Jedes Mitglied, das vom Vorstand nicht vom Arbeitsdienst befreit ist, ist verpflichtet, 10 

Arbeitsstunden pro Kalenderjahr (bei Eintritt ab 1.7.  5 Arbeitsstunden) zu leisten. Hierfür werden 
die Termine frühzeitig benannt (bitte auch die Homepage beachten). Nach Rücksprache mit dem 
Arbeitsdienstleiter kann auch ein anderer Termin zur Absolvierung der Arbeitsstunden vereinbart 
werden.  

 
Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde werden 20,-€ fällig. 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Ich versichere, dass ich bzgl. der Angelfischerei unbescholten bin, die Satzung des Vereins in der 
gültigen Fassung anerkenne, den Beschlüssen der Mitgliederversammlung und den Anordnungen 
des Vorstandes Folgen leisten werde. Darüber hinaus die festgesetzten Beiträge pünktlich bezahlen 
und die Interessen des Vereins jederzeit wahrnehmen und vertreten werde. 
 
Mit meiner Unterschrift trete ich dem Verein bei und  meine etwaigen Schadenersatzansprüche, die 
mir im Falle einer Schädigung des Fischbestandes durch einen Dritten zustehen könnten, an den 
Verein  SFC Rheinhausen e.V. ab, der die Abtretung annimmt. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt der Vereinssatzung, Mitgliedsausweis und Kopie des 
Aufnahmeantrags. 
 
 
 
Datum__________ Unterschrift Vorstand____________ Unterschrift Antragsteller___________________ 
 
 
              Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen________________________ 
 
 
 
 


